
Unternehmer

Unternehmensgründern muss eine 
Steuernummer erteilt werden
Nach einer Entscheidung des Bundes­
finanzhofs besteht der Anspruch auf 
Erteilung einer Steuernummer schon 
dann, wenn der angehende Unterneh­
mer ernsthaft erklärt, eine gewerbliche 
oder freiberufliche Tätigkeit aufzu­
nehmen. Nur in offensichtlichen Miss­
brauchsfällen kann die Vergabe der 
Steuernummer abgelehnt werden.
	 Die Erteilung einer Steuernummer 
ist für Umsatzsteuerzwecke Vorausset­
zung für eine selbstständige Tätigkeit, 
weil die Steuernummer in der Rech- 
nung angegeben werden muss und 
Grundlage für die Beantragung der 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
ist. In der Verweigerung der Erteilung 
einer Steuernummer sieht das Gericht 
einen Eingriff in das Grundrecht der 
Berufsfreiheit.

Termine Steuern / Sozialversicherung März / April 2010

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag   10.03.2010 1   12.04.2009 2

Umsatzsteuer   10.03.2010 3   12.04.2010 4 

Einkommensteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag

10.03.2010 Enfällt

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.03.2010 Enfällt

Ende der Schonfrist                    Überweisung 5
 

obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch:                                 Scheck 6

15.03.2010 15.04.2010

06.03.2010 07.04.2010

Sozialversicherung 7 29.03.2010 28.04.2010

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie 
der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

1	 Für den abgelaufenen Monat.
2	 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für 

das abgelaufene Kalendervierteljahr.
3	 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 

für den vorletzten Monat.
4	 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 

für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern ohne 
Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalen-
dervierteljahr.

5	 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmel-
dungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem An-
meldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem 
Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stich-
tag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf  
dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6	 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine 
Einzugsermächtigung erteilt werden.

7	 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge 
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 
laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschrift-
verfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 25.03.2010/26.04.2010) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch 
extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehalts
daten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag 
nach Feiertagen fällt.

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat März 2010 haben wir einige Entscheidungen ausgewählt, die Sie 
möglicherweise interessieren oder sogar betreffen. Zum Beispiel:

Die Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes führt in der Gastronomie 
immer wieder zu Problemen. Selbst der Bundesfinanzhof hat inzwischen Zweifel 
daran, ob seine eigene Rechtsprechung mit dem Gemeinschaftsrecht in Einklang 
steht. Er hat deshalb den Europäischen Gerichtshof um umfassende Klärung 
gebeten.

Die Finanzverwaltung wird die Vergabe von Steuernummern an neue Unter­
nehmer nicht mehr ohne triftigen Grund verweigern können, nachdem der 
Bundesfinanzhof die Kriterien für die Vergabe klar definiert hat. Der Antrag auf 
Erteilung einer Steuernummer sollte aber frühzeitig gestellt werden.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen 
Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.
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Ein Finanzamt hatte einem Fliesenle­
ger die Erteilung einer Steuernummer 
verweigert, weil es die Tätigkeit des 
Unternehmers nicht als selbstständig 
anerkannte.

Abzinsungspflicht für den  
Bilanzansatz unverzinslicher 
Gesellschafterdarlehen
Unverzinsliche Gesellschafterdarlehen 
mit einer Laufzeit von mehr als einem 
Jahr sind grundsätzlich abzuzinsen. 
Bei einer unbefristeten Laufzeit ist 
wirtschaftlich betrachtet auf die Um­
stände des Einzelfalls abzustellen. Auf 
eine formale Kündigungsmöglichkeit 
kommt es nicht an. Der gesetzlich fest­
gelegte Zinssatz beträgt 5,5 %.
	 Es findet keine Differenzierung 
zwischen Gesellschafter- und Fremd-
darlehen statt. Daher sind die vorste­
henden Grundsätze auch auf Eigenka­
pital ersetzende Darlehen anwendbar. 
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanz­
hofs)

Haftung für die Fortführung  
eines Handelsunternehmens  
unter der bisherigen Firma
Nach ständiger höchstrichterlicher 
Rechtsprechung greift die Haftung für 
die Fortführung eines Handelsunter­
nehmens unter der bisherigen Firma 
ein, wenn zwar der Unternehmens­
träger wechselt, das Unternehmen 
selbst aus der Sicht des maßgeblichen 
Verkehrs aber im Wesentlichen unver­
ändert unter der alten Firmenbezeich­
nung fortgeführt wird. Eine solche Un­
ternehmensfortführung liegt vor, wenn 
der Tätigkeitsbereich des Betriebs, die 
innere Organisation und die Räum­
lichkeiten ebenso wie Kunden- und 

Lieferantenbeziehungen jedenfalls im 
Kern beibehalten und /oder Teile des 
Personals übernommen werden. Dies 
gilt auch, wenn einzelne Vermögensbe­
standteile oder Betätigungsfelder von 
der Übernahme ausgenommen sind, 
solange nur der den Schwerpunkt des 
Unternehmens bildende wesentliche 
Kern desselben übernommen wird.
	 Unter Anwendung dieser Grund­
sätze hatte nach Auffassung des Bun­
desgerichtshofs auch ein Autohandels­
unternehmen zu haften, obwohl das 
Vorgängerunternehmen für eine kurze 
Zeitspanne von zwei Monaten umfir­
miert und der Werkstattbetrieb nicht 
fortgeführt worden war.

Investitionsabzugsbetrag setzt  
ausschließliche oder fast ausschließ­
liche betriebliche Nutzung voraus
Der Gesellschafter einer GbR bildete 
einen Investitionsabzugsbetrag für die 
zukünftige Anschaffung eines betrieb­
lichen Pkw mit der Begründung, dass 
er für das Fahrzeug ein Fahrtenbuch 
führen werde.
	 Das Finanzamt lehnte dies ab und 
begründete dies damit, dass der Ge­
sellschafter seine private Autonutzung 
nach der 1 %-Regelung ermittelt habe 
und deshalb die ausschließliche oder 
fast ausschließliche Nutzung (die pri­
vate Nutzung darf nicht mehr als 10 % 
betragen) nicht gegeben sei.
	 Der Bundesfinanzhof betrachtet in 
seinem Beschluss nicht die Vergangen­
heit, sondern stellt darauf ab, dass das 
am Ende des Gewinnermittlungszeit­
raums dargelegte künftige Investitions­
verhalten schlüssig und plausibel ist. 
Da der Gesellschafter den Nachweis 
der fast ausschließlichen Nutzung des 
Pkw durch Führung eines Fahrten­
buchs erbringen wolle, sei dem zu fol­
gen. Schließlich könne man von einem 
zum anderen Veranlagungszeitraum 
zwischen der 1 %-Regelung und der 
Führung eines Fahrtenbuchs wechseln.

Kapitalgesellschaften/ 
Beteiligungen

Nachträgliche Herabsetzung des 
Kaufpreises einer Anteilsveräuße­
rung ist steuerlich rückwirkend zu 
berücksichtigen
Wenn sich ein Sachverhalt im Nach­
hinein ändert, stellt sich die Frage, ob 
diese Änderung auch eine steuerliche 
Rückwirkung entfaltet. Ein bestands­
kräftiger Steuerbescheid, der den 
bisherigen Sachverhalt abbildet, kann 
nämlich nur geändert werden, wenn 
ein sog. „rückwirkendes Ereignis“ vor­
liegt. Gegeben ist ein rückwirkendes 
Ereignis in der Regel bei Steuertat­
beständen, die an einen einmaligen 
Vorgang anknüpfen.
	 Die nachträgliche Herabsetzung 
eines Kaufpreises ist ein Beispiel da­
für, wie folgender Fall zeigt:
	 Ein Anteilseigner verkauft 49 % 
seiner Anteile an einer GmbH. Später 
streiten sich Verkäufer und Erwerber 
über die Wirksamkeit oder bestimmte 
Inhalte des Vertrags und schließen 
einen Vergleich, in dem auch der Veräu­
ßerungspreis rückwirkend vermindert 
wird. Die nachträgliche Minderung des 
Veräußerungspreises führt zu einer 
steuerlichen Rückwirkung, das heißt 
die Besteuerung des Veräußerungsge­
winns (oder Veräußerungsverlustes) ist 
entsprechend per geändertem Steuer­
bescheid zu korrigieren. (Quelle: Urteil 
des Bundesfinanzhofs)

Grundstückseigentümer

Prüfung der Einkünfteerzie­
lungsabsicht bei leer stehenden 
Wohnungen
Aufwendungen für eine leer stehende 
Wohnung können als vorab entstan­
dene Werbungskosten abziehbar sein. 
Voraussetzung ist jedoch, dass der 
Eigentümer eine Einkünfteerzielungs- 
absicht hat, die nachzuweisen ist. Bei 
länger leer stehenden oder renovie­
rungsbedürftigen Wohnungen muss 
ein zeitlicher Zusammenhang zwischen 
der späteren Vermietung oder Reno­
vierung erkennbar sein. Indizien für 
die Vermietungsabsicht können z. B. 

Hinweis
Es bleibt abzuwarten, ob das Ge­
richt auch im Hauptsacheverfahren 
so entscheidet. Die Ausführungen 
im Beschluss sprechen aber dafür.
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